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Behandlung  öffentlich GD 254/11 
 

Betreff: Abwicklung von Investitionsvorhaben im Hochbau und Tiefbau 
- Anerkennung von Schlussrechnungen 

  
Anlagen: 1 Zusammenstellung (Anlage 1) 

8 Schlussrechnungen (Anlagen 2-9) 
 

 
Antrag: 
 
Die Schlussabrechnungen der Hauptabteilungen Zentrales Gebäudemanagement und 
Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung für die Investitionsmaßnahmen 
entsprechend den Anlagen 2 bis 9 werden anerkannt.  
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Sachdarstellung: 
 
 
Von den Hauptabteilungen Zentrales Gebäudemanagement sowie Verkehsplanung und 
Straßenbau, Grünflächen, Vermessung wurden für abgeschlossene und der Nutzung übergebene 
Bauprojekte die Schlussabrechnungen erstellt. Nach der geltenden Dienstanweisung sind die 
Schlussrechnungen dem Fachbereichsausschuss zur Anerkennung vorzulegen. 
 
In der Anlage 1 sind die Vorhaben mit den wesentlichen Daten (Beschluss, Fertigstellung, 
genehmigte Kosten und Kostenfeststellung) tabellarisch zusammenfassend dargestellt. Für jedes 
Vorhaben ist außerdem die detaillierte Schlussabrechnung beigefügt (s. Anlagen 2-9). 
 
Zusammenfassend ist festzustellen: 
 

• Das bei den 5 Vorhaben von GM genehmigte Kostenvolumen von summarisch 5.471.000 € 
wurde um 579.630 € (= 10,8 % der Bausumme) unterschritten. 
 
Die bei den lfd. Nr. 1 und 4 eingetreten Mehrkosten liegen innerhalb der tolerierten 
Schwankungsbreite von + 60.000 €. 

• Bei den beiden Vorhaben im Tiefbau wurden die genehmigten Kosten von 1.085.000 € um 
knapp 146 T€ (= 13,4 %) unterschritten.  
 

Vorhaben mit öffentlicher Förderung werden aufgrund der festgestellten Kosten mit den 
Zuwendungsgebern abgerechnet.  
 
Die Verwaltung bestätigt, dass die Baumaßnahmen nach den vom Gemeinderat genehmigten 
Plänen und sonstigen Unterlagen ausgeführt wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


